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WIEN, am' 10. August 1978 
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Parlamentarische Anfrage Nr. 1999/J 
der Abgeordneten Huber und Genossen 
betreffend die Sicherung der 
Konkurrenzfähigkeit der TAL 

An den 

H~rrn Präsidenten des Nationalrates 

19S;S-/AS 

1978 ·'DBv> 1 1;, • 
zu 1.!J!i9IJ 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Huber und Genossen haben 
- -~ ~~?' 

am 30. Juni 1978 unter der Nr. 1999/J- an mich eine schriftliche 

Anfr~_~'_e_!>etreffend die Sicherung der Konkurrenzfähigkeitder 

rl'AL gerichtet J die den folgenden Wortlaut hat: 

111) Haben Sie die Absicht, unabhängig vom Ausgang der italienischen 

zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren wegen der 

ungerechtfertigten Gebührenerhöhung die Wiederherstellung des 

früheren Zustandes der internationalen Abkommen und Verträge mit 

Nachdruck zu f'ordern und die hiefür notwendigen rechtlichen 

Schritte zu unternehmen? 

2) Werden Sie, insbesondere um negative Beispielsfolgerungen in 

Seehäfen von Nachbarstaaten zu vermeiden, mit dem gebührenden 

Nachdruck auf die Notwendigkeit zur Einhaltung des Prinzips 

der Transitfreiheit anhand von praktischen Beispielen der 

anderen italienischen·Ölhäfen Augusta. und Milazzo sowie Ra.venna 

und auch VOll anderen Staa.ten hinweisen '? 

J) Welche weiteren konkreten Maßnahmen wurden er,,,ogen bzl'lo sind 

beabsichtigt, um die KonkuTrenzf'ähigl(·::d t; der TAL gegenüber 

anderen ÖI-Pipelinegesellschaf'ten durch di.e '~iederherstel1ung 

des freien Transits zu gewährleisten ? 11 

Ich beehre mich, diese An.frage wie f'olgt zu beantworten: 

Einleitend darf ich auf' die cHlsf'ührli.che Boantwortung der 

parlamente.rischen A .. "1.f:cage in gle:i..chGr Ange1egonheit Nr. ;2000 .J 

. /., 
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durch den für die AJ.'lgelegenhei t der Entladegebühr für 

MineralHl im Ölhafon der TAL in Triest sachlich primär 

zuständigen Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie verweis~n, Bodaß ich mich in der Folge auf die 

a.ußenpoli tischen und auf die vHlkerrechtlichen Aspekte 

des in Rede stehenden Sachgebie.tes beschränken kann. 

Zu 1) Bei de:1' Beurteilung dieses Fragenbereiches ist 

nach meiner Auffassung von der in den einschlägigen inter­

nationalen Verträgen verelnbarten Transitfreiheit auszu­

gehen. Die Entladegebühren für Mineralöl im Ölhafen der TAL in 

rMEiSt halte ich für eine ernste Beeinträchtigung dieser ver­

einbarten Transitf'reiheit j weil hier Abgaben eingehoben 

werden, denen keine erbrachten Leistungen gegenüberstehen. 

Der gegenständliche Ölhafon stoht im ausschließlichen 

E~igentum der TAL und hat eine funktionale Autonomie, d.h., 

daß die mit der Entladung verbundenen Leistungen zur Gänze 

von der Firma erbracht werden, also weder vom italienischen 

Staat n6ch von einer Hafenbehörde oder von einer sonstigen 

italienischen Stelle. 

Wie Sie der Beantwortung Ihrer Anfrage Nr. 2000 J 

durch den Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie entnehmen können, haben das Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten bzw. die in Betracht kommenden 

Botschaften eine Heihe von diplomatischen Schritten gesetzt. 

Diese Interventionen waren insoferne erfolgreich, als beim 

italienischen Außeluninisterium Verständnis fDr die Hster­

reichische .Au.t'f'assung gef'unden wurdE) und auch entsprechende 

Zusagen erreicht werden konnten; in der Praxis zeigte sich 

allerdings, daß bei den lokalen Zollbehörden in Triest keine 

Bereitschaft bestand, die Zusagen der Zentralste lIen zu ver­

wirklich.en. 

~l der Folge habe ich versucht, im Einverne~nen mit den 

in }3(':)traclJt kommenden Stpllen alle ]\Ii5g1ichke5.ten auszuschöpf"en, 
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um eine Aufhebung der gegenständlichen Entladegebühr zu 

erreichen. Bei meinem offiziellen Besuch in Rom im Mai 

des vergangenen Jahres habe ich mich in Gesprächen mit 

meinem italienischen Amtskollegen FORLANI und mit dem 

italienischen Außsnhandelsminister OSSOLA nachdrücklich 

für eine'LBsung dieses Problems eingesetzt und unter 

anderem darauf hingewiesen, daß sich Österreich im Hin­

blick auf internationale Verträge durch nationale ge­

richtliche Entscheidungen nicht präjudizieren lassen 

kHnne'.o Ich konnte bei diesem Besuch erreichen, daß ein 

italienisches interministerielles Komitee gegründet 

wurde, das die Aufgabe hat, nach geeigneten LHsungs­

möglichkeiten zu suchen. Ein Ergebnis dieses Komitees 

konnte trotz Urgenz im Wege unserer Botschaft in Rom und 

einer ,.,reiteren im Rahmen der österreichisch-i talieni.schen 

Gemischten Kommission, die vom 19. bis 21. Oktober 1977 

in Wien getagt hat, bis jetzt nicht festgestellt werden. 

Im November des vergangenen Jahres brachte ich die 

Frage der Entladegehlihren anläßlich meines ot~fiziellen 

Besuches in Bonn bei Außenminister GENSCHER zur Sprache. 

Im Mai d.J. richtete ich ein persönliches Schreiben an 

meinen deutschen Amtskollegen, in welchem ich auf das eben 

erwähnte.Gespräch zurückkam und unter anderem ein gemein­

sames österreichisch-deutsches Vorgehen in dieser Ange­

legenhej,t vorschlug. In diesem Sinne werden im kommenden 

September im Bundesminist(~rium für Handel, Gewerbe' und 

Industrie in \{ien österreichisch-deutsche Expertengespräche 

stattfinden. Das Ergebnis dieser Besprechungen wird das 

we~tere Vorgehen wesentl~ch mitbestimmen. 

So wie bisher beabsichtige ich auch in Hinkunft mit 

den zuständigen Stellen alle bilateralen und multilateralen 

Nöglichkeiten auszuschöpf'en, um eine Auf'hebung der in Rede 

stehonden Entladegebühr zu erreichen. Insbesondere wird 

dabei auf die von Italien übernon~enen einschlägigen 
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v6lkerrechtlichen Verpflichtungen Bedacht zu nehmen sein. 

In diesem Zusammenhang kommen zunächst das Verkehrsab­

kommen von Barcelona (BGBl.Nr. 429/1924), d~s 6ster­

reichisch-italienische Abkommen Uber die BonUtzung des 

Hafens von Triest (BGBl.Nr. 19/1956), das GATT und die 

Rörnerverträge in Betracht. Unter befreundeten und be­

nachbarten Staaten mUßte sich aber bei gutem Willen eine 

einvernehmliche Lösung finden lassen. 

Zu 2) In diesem Punkt schließe ich mich der Antwort 

des Herrn Bundesministers fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

auf. die bereits zitierte Anfrage an. Demnach wurde von 

österreichischer Seite das Argument der Ungleichheit in 

der Behandlung des ÖJ.transits Uber Triest im Verhältnis 

zu anderen italienischen Ölhäf'en bisher nicht verwendet, 

weil von Österreich grundsätzlich die Beseitigung der Ent­

ladegebUhr begehrt wird. 

ZU J) Wie ich bereits zu 1) ausgeführt habe, werden 

im kommenden September in Wien im Bundesministerium fUr 

Handel, Gewerbe und Industrie österreichisch-deutsche 

Expertengespräche stattfinden, welche die weitere Vor­

gangsw'eise wesentlich mi tbesti.mmen werden. Erst nach 

diesen Expertengesprächen werden konkrete Aussagen über 

die weiteren Schritte möglich sein. 

für 
Der Bundesminister 

Auswärtige )J-ngelegenhei ten: 

N 
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